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FACHDIENST 51 - STADTPLANUNG

Bebauungsplan Nr. 322

"Adelheider Straße/ Ziethenweg"

für den Bereich der Grundstücke zwischen Adelheider Straße, Yorckstraße

und Ziethenweg südlich Goerdelerstraße und Schollstraße

Rechtskräftig seit: 20.04.2011

Dipl.-Ing. Bärbel Bringmann

Danny Igersky

PLANZEICHENERKLÄRUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG1)

Geschossflächenzahl (GFZ) als

Höchstmaß
0,6

Grundflächenzahl (GRZ)

0,3

Anzahl der Vollgeschosse als

II

Höchstmaß

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN3)

o Offene Bauweise

Straßenverkehrsflächen

VERKEHRSFLÄCHEN4)

ö

öffentlich

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG2)

Baugrenze

GRÜNFLÄCHEN5)

Grünflächen

WA

1-3

allgemeine Wohngebiete

MI

Mischgebiete

Gewerbegebiete

SONSTIGE PLANZEICHEN8)

Grenze des räumlichen Geltungsbe-

reiches des Bebauungsplanes. Mit

der Bekanntmachung dieses Bebau-

ungsplanes gemäß § 10 BauGB tre-

bauungsplänen im Geltungsbereich

Bebauungspläne oder Teile von Be-

ten alle bis dahin rechtsverbindlichen

dieses Bebauungsplanes außer Kraft.

Nutzung

Grenze unterschiedlicher Nutzung

oder des Maßes der baulichen

Flächen für Nutzungsbeschränkun-

gen oder für Vorkehrungen zum

Schutz gegen schädliche Umweltein-

wirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE 

WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSER-

SCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WAS-

SERABFLUSSES

6)

Flächen für die Wasserwirtschaft

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN,

MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASS-

NAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND

ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LAND-

SCHAFT

7)

zu erhaltende Bäume

Sichtfeld; in einer Höhe zwischen 

0,8 m und 2,5 m darf die Sicht nicht 

versperrt werden.

Zweckbestimmung:

Regenwasserrückhaltebecken

(Lärmschutzwand)

Zweckbestimmung:

Spielplatz

Zweckbestimmung:

Parkanlage
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